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Stadt Buchholz i.d.N.
Der Bürgermeister

DS 16-21/0516
Datum: 10.04.2019

Drucksache 
zur Entscheidung

Status:
Federführung:
AZ:
Verfasser/Bearbeiter:

öffentlich
FB 30 - Fachdienst Verkehrsbehörde
30.04/MSt/nb
Herr Stelling

Einführung einer sog. "Parksanduhr" für die Buchholzer Innenstadtbereiche
Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Buchholz i.d.N. vom 05.04.2019

Beratungsfolge: (Entscheidung durch den Rat der Stadt Buchholz i.d.N.)

Datum       Gremium Zusatzinformation

13.06.2019 Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz
27.06.2019 Verwaltungsausschuss
02.07.2019 Rat der Stadt Buchholz i.d.N.

Antrag der SPD-Fraktion:

Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, zukünftig auf allen öffentlichen, gebührenpflichtigen Park-
plätzen im Innenstadtbereich von Buchholz i.d.N. das kostenlose Kurzparken von max. 
15 Min. mittels einer sogenannten „Parksanduhr“ zu ermöglichen.

Stellungnahme:

Stellungnahme der Verwaltung folgt.

Finanzielle Auswirkungen:

Sind noch nicht bekannt.

Anlage:
Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Buchholz i.d.N. vom 05.04.2019
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Stadt Buchholz i.d.N.
Der Bürgermeister

DS 16-21/0516.001
Datum: 22.05.2019

Drucksache 
zur Information

Status:
Federführung:
AZ:
Verfasser/Bearbeiter:

öffentlich
FB 30 - Fachdienst Verkehrsbehörde
30.04/Bi
Frau Binding

Einführung einer sog. "Parksanduhr" für die Buchholzer Innenstadtbereiche
Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Buchholz i.d.N. vom 
05.04.2019

Beratungsfolge: (Entscheidung durch den Rat der Stadt Buchholz i.d.N.)

Datum       Gremium Zusatzinformation

13.06.2019 Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz
27.06.2019 Verwaltungsausschuss
02.07.2019 Rat der Stadt Buchholz i.d.N.

Der nachfolgende Antrag wurde bereits als Entscheidungsdrucksache mit der DS 16-21/0516 
umgedruckt und wird hier nur zur besseren Lesbarkeit wiedergegeben.

Antrag der SPD-Fraktion:

Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, zukünftig auf allen öffentlichen, gebührenpflichtigen Park-
plätzen im Innenstadtbereich von Buchholz i.d.N. das kostenlose Kurzparken von max. 
15 Min. mittels einer sogenannten „Parksanduhr“ zu ermöglichen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Buchholz i.d.N. ein Modell für günstiges, jedoch nicht 
kostenfreies Kurzzeitparken in der Innenstadt. Die Kosten des Kurzzeitparktarifes liegen bei 
0,10 € für 15 Minuten Parkzeit.

Durch das gewünschte Parken mit der Parksanduhr sparen sich alle Kurzzeitparker den Weg 
zum Parkscheinautomaten und das dadurch kostenlose Kurzzeitparken macht die Innenstadt 
für kleinere Besorgungen mit dem PKW attraktiver. Weiterhin ist von Vorteil, dass der Ver-
kehrsteilnehmer seine Erledigungen besser splitten und direkt vor jedem Geschäft kurz kos-
tenfrei parken kann, anstatt sein Fahrzeug irgendwo abzustellen, einen kostenpflichtigen 
Parkschein zu lösen und die Innenstadt zu Fuß abzulaufen.

Für die reine Einführung der Parksanduhr ist kein Umprogrammieren der Parkscheinautoma-
ten notwendig. Allerdings sollte aus Gründen der Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer 
der Kurzzeitparktarif an den Parkscheinautomaten ebenfalls kostenfrei werden, da ansons-
ten ortskundige Verkehrsteilnehmer durch ihr Wissen von und den Besitz der Parksanduhr 
einen Kostenvorteil beim Parken gegenüber ortsfremden Verkehrsteilnehmern haben. Diese 
würden für das 15-minütige-Kurzzeitparken weiterhin 10 Cent am Parkscheinautomaten be-
zahlen. Ebenso wäre es bei den Handyparkern.

Die Anschaffung einer Parksanduhr lohnt sich für den Verkehrsteilnehmer nur, wenn er ent-
sprechend oft das Kurzzeitparken nutzt. Bei einem Anschaffungspreis von 5,00 € pro Park-
sanduhr müsste ein Verkehrsteilnehmer bei der zurzeit geltenden Regelung zunächst 
50 Kurzzeitparkvorgänge (0,10 € für 15 Minuten am Parkscheinautomaten) vornehmen, da-
mit sich die Anschaffung überhaupt lohnt. 
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Die meisten Verkehrsteilnehmer lösen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings Parkscheine für 
einen längeren Zeitraum.

Die Gebührenordnung der Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken an Parkscheinautomaten 
(ParkGO) vom 16.05.2016 müsste im Falle eines den Antrag annehmenden Beschlusses 
geändert werden. Das kostenlose Parken mit einer Parksanduhr müsste aufgenommen und 
ggf. der Kurzzeitparktarif der Parkscheinautomaten angepasst werden. Hier würde es zudem 
nicht ausreichen, lediglich aufzuführen, dass das Parken mit einer Parksanduhr kostenlos ist. 
Es müssten zudem auch das Aussehen der Parksanduhr, die Anwendung und die Folgen bei 
Nichteinhaltung klar beschrieben werden, da dies nicht in der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) geregelt ist.

Die erhöhte Attraktivität der Innenstadt auf Grund des kostenlosen Kurzzeitparkens mit der 
Parksanduhr könnte dazu führen, dass die Besucher der Innenstadt öfter auch für kleine 
Besorgungen ihr Fahrzeug benutzen. In Bereichen der Innenstadt, in denen ohnehin nur 
geringer Parkraum zur Verfügung steht, wären dann noch öfter die Parkplätze kurzfristig be-
legt und somit könnte es zu vermehrtem Parkplatzsuchverkehr kommen.
Der Nutzer der Parksanduhr könnte möglicherweise geneigt sein, für diverse Besorgungen 
an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt jeweils auch den Parkplatz zu wechseln und 
einen neuen Parkvorgang mit der Parksanduhr starten, um insgesamt länger als 15 Minuten 
kostenfrei in der Innenstadt zu parken („Parkplatz-Hopping“).
Neben einem somit erhöhten Verkehrsaufkommen, welches durch kurze Fahrten von Park-
platz zu Parkplatz auftritt, kommt es auch zu höheren Schadstoffimmissionen im Vergleich 
zu einem kostenpflichtigen, längeren Parkvorgang an einem Standort.
Nach Auffassung der Verwaltung steht ein derartiges Verhalten mit dem politischen Ziel, we-
niger Verkehr und weniger Schadstoffausstoß zu erreichen, nicht in Einklang.

Die Städte Moosburg, Crailsheim und Kirchheim unter Teck haben bereits Parksanduhren 
eingeführt. Sie beziehen diese von Anbietern, die wiederum dieses Produkt aus China impor-
tieren, mit Lieferzeiten zwischen 6 Wochen bis 4 Monaten.
Unbeschadet weiterer negativer Aspekte, von denen uns berichtet wurde ( siehe Bruch der 
Parksanduhren, nicht haltende Saugnäpfe, Gebührenausfall durch Parksanduhren) sieht die 
Verwaltung die Einführung der Parksanduhr vornehmlich aus ökologischen Gründen kritisch.

Fazit:
Aus Sicht der Verwaltung ist es im Sinne einer nachhaltigen und ökologischen Verkehrspoli-
tik nicht zielführend, finanzielle Anreize der PKW-Benutzung für jede kleine Besorgung in der 
Innenstadt zu schaffen. Aus diesem Grunde empfiehlt die Verwaltung, den Antrag abzuleh-
nen.

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen Ausgaben

Verkauf von 2.500 
Parksanduhren (zu 
einem Preis von 
5,00€ pro Stück)

ca. 12.500,00 € Beschaffung von 
2.500 Parksanduhren 
(zu einem Preis von 
1,60 € pro Stück)

ca. 4.000,00 €

Marketingkosten ca. 1.000,00 €

Ggf. Umprogrammie-
rung der Parkschein-
automaten

ca. 2.300,00 €

Jährliche Einnahme-
einbußen bei den 
Parkgebühren

ca. 2.000,00 €


